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AMTSBLATT 
 
80. Jahrgang 
 

 
25.03.2025 

 
Nr. 8  

 
INHALT: 

  

 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Landesplanung, Bauleitplanung, Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungswesen, Wasserbau und Wasserrecht 
 
Widmung von Straßen/Wegen als öffentliche Verkehrsfläche im 
Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 
hier: Elisabeth-Block-Platz……………………………………………….. 
 
Widmung von Straßen/Wegen als öffentliche Verkehrsfläche im 
Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 
hier: Ebersberger Straße………………………………………………… 
 
Widmung von Straßen/Wegen als öffentliche Verkehrsfläche im 
Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 
hier: Hochbreitenstraße………………………………………………….. 
 
Widmung von Straßen/Wegen als öffentliche Verkehrsfläche im 
Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 
hier: Lena-Christ-Straße…………………………………………………. 
 
Widmung von Straßen/Wegen als öffentliche Verkehrsfläche im 
Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 
hier: Pfaffenhofener Straße……………………………………………… 
 
Widmung von Straßen/Wegen als öffentliche Verkehrsfläche im 
Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 
hier: Eduard-Rüber-Straße………………………………………………. 
 
Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs zur 16. Teilfort- 
schreibung des Regionalplans Südostoberbayern, „Kapitel B V 7 
Energieversorgung – Windenergie “……………………………………. 
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HERAUSGEBER 
Stadt Rosenheim, Dezernat III, Königstr. 24, 83022 Rosenheim Tel. 08031/365-1304);  
 
Aufnahme in den Mail-Verteiler bei der Stadt Rosenheim, Hauptamt, Königstr. 24, 
83022 Rosenheim (Tel. 08031/365-1040), oder schicken Sie ihre Mail-Adresse an 
poststelle@rosenheim.de und sie bekommen bei jedem Erscheinungstermin kostenlos 
eine Mail mit dazugehörigem Link. 
 
Zudem steht ihnen das Amtsblatt der Stadt Rosenheim, auf unserer Homepage unter  
https://www.rosenheim.de/politik-verwaltung/amtsblatt kostenlos zur Verfügung. 

 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 89 - 

6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Die Stadt Rosenheim als örtlich zuständige Straßenbaubehörde, hat folgende Straße 
als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) gewidmet: 
 
Die im Lageplan gekennzeichnete Fläche "Elisabeth-Block-Platz",  
Fl.Nr. 1100/2, Gemarkung Rosenheim, ist benutzbar hergestellt und hat die Funktion 
einer Ortsstraße. Die Stadt Rosenheim ist Eigentümerin der Fläche. Sie ist gem. Art. 6 
i.V.m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG zur Ortsstraße zu widmen. 
 
Straßenbeschreibung:  
 
Straße:      Elisabeth-Block-Platz  

 
Die Verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt als bekannt 
gegeben. 
 

 
 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
 
Die Widmungsunterlagen können montags und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung im Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, 
Fachbereich –Beitragswesen-, Zimmer 233, Königstraße 24, 2. Stock, eingesehen 
werden.  
 

Flurnummer: 1100/2, Gemarkung Rosenheim 

Anfangspunkt: Einmündung Ebersberger Straße;  

Endpunkt: Tor zum Pausenhof;  

Länge:  0,005 km; 
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R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :  
 

Gegen diesen Bescheid der Stadt Rosenheim kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Rosenheim, 06.03.2025 
 
 

gez. 

 
Weinzierl 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Die Stadt Rosenheim als örtlich zuständige Straßenbaubehörde, hat folgende Straße 
als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) gewidmet: 
 
Fl.Nr. 1100/1, 1099/3 und 1100/3 wird als Ortsstraße gewidmet. 
 
Die gekennzeichnete Teilfläche der Ebersberger Straße, Fl.Nr. 1100/1, 1099/3 und 
1100/3, Gemarkung Rosenheim, ist ordnungsgemäß hergestellt und hat die Funktion 
einer Ortsstraße. Die Stadt Rosenheim ist Eigentümerin der Straße. Die Fläche ist 
gem. Art. 6 Nr. 2 BayStrWG zur Ortsstraße zu widmen. 
 
Straßenbeschreibung:  
 
Straße:      Ebersberger Straße 

 
Die Verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt als bekannt 
gegeben. 
 
 

 
 
 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
 
Die Widmungsunterlagen können montags und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung im Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, 
Fachbereich –Beitragswesen-, Zimmer 233, Königstraße 24, 2. Stock, eingesehen 
werden.  
 
 
 
 
 

Flurnummern: 1100/1, 1099/3, 1100/3, Gemarkung Rosenheim 
 



- 92 - 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :  
 

Gegen diesen Bescheid der Stadt Rosenheim kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Rosenheim, 06.03.2025 
 
 

gez. 

 
Weinzierl 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Die Stadt Rosenheim als örtlich zuständige Straßenbaubehörde, hat folgende Straße 
als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) gewidmet: 
 
Die neugebaute Straße "Hochbreitenstraße", Fl.Nr. 2292 TFL, Gemarkung Pang, wird 
als Ortsstraße gewidmet. 
 
Die im  Lageplan gekennzeichnete Straße "Hochbreitenstraße", Fl.Nr. 2292 TFL, 
Gemarkung Pang, ist benutzbar hergestellt und hat die Funktion einer Ortsstraße. Die 
Stadt Rosenheim ist Eigentümerin der Straße. Sie ist gem. Art. 6 i.V.m. Art. 46 Nr. 2 
BayStrWG zur Ortsstraße zu widmen. 
 
Straßenbeschreibung:  
 
Straße:      Hochbreitenstraße  

 
Die Verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt als bekannt 
gegeben. 
 

 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
 
Die Widmungsunterlagen können montags und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung im Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, 

Flurnummer: 2292/ (Teil), Gemarkung Pang 
 

Anfangspunkt: Miesbacher Straße;  

Endpunkt: Ausbauende gem. Plan;  

Länge:  0,135 km; 
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Fachbereich –Beitragswesen-, Zimmer 233, Königstraße 24, 2. Stock, eingesehen 
werden.  

 
 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :  
 

Gegen diesen Bescheid der Stadt Rosenheim kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Rosenheim, 06.03.2025 
 
 

gez. 

 
Weinzierl 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Die Stadt Rosenheim als örtlich zuständige Straßenbaubehörde, hat folgende Straße 
als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) gewidmet: 
 
Die neugebaute Fläche der "Lena-Christ-Straße", Fl.Nr. 2300/19, Gemarkung 
Rosenheim, wird als Ortsstraße gewidmet. 
 
Die im Lageplan gekennzeichnete Fläche der Lena-Christ-Straße, Fl.Nr. 2300/19, 
Gemarkung Rosenheim, ist entsprechend den Festsetzungen des BP 173 benutzbar 
hergestellt und hat die  Funktion einer Ortsstraße. Die Stadt Rosenheim ist 
Eigentümerin der Straße. Die Fläche ist gem. Art. 6 i.V.m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG zur 
Ortsstraße zu widmen. 
 
Straßenbeschreibung:  
 
Straße:      Lena-Christ-Straße 

 
Die Verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt als bekannt 
gegeben. 
 
 

 
 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
 
Die Widmungsunterlagen können montags und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung im Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, 

Flurnummer: 2300/19, Gemarkung Rosenheim 
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Fachbereich –Beitragswesen-, Zimmer 233, Königstraße 24, 2. Stock, eingesehen 
werden.  
 

 
R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :  

 

Gegen diesen Bescheid der Stadt Rosenheim kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Rosenheim, 06.03.2025 
 
 

gez. 

 
Weinzierl 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Die Stadt Rosenheim als örtlich zuständige Straßenbaubehörde, hat folgende Straße 
als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) gewidmet: 
 
Die neugebaute Fläche "Pfaffenhofener Straße", Fl.Nr. 2300/18,  
Gemarkung Rosenheim, wird als Ortsstraße gewidmet. 
 
Die im Lageplan gekennzeichnete Fläche der Pfaffenhofener Straße, Fl.Nr. 2300/18, 
Gemarkung Rosenheim, ist entsprechend den Festsetzungen des BP 173 benutzbar 
hergestellt und hat die Funktion einer Ortsstraße. Die Stadt Rosenheim ist 
Eigentümerin der Straße. Die Fläche ist gem. Art. 6 i.V.m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG zur 
Ortsstraße zu widmen. 
 
Straßenbeschreibung:  
 
Straße:      Pfaffenhofener Straße 

 
Die Verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt als bekannt 
gegeben. 
 

 
 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
 
Die Widmungsunterlagen können montags und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung im Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, 
Fachbereich –Beitragswesen-, Zimmer 233, Königstraße 24, 2. Stock, eingesehen 
werden.  
 
 

Flurnummern: 2300/18, Gemarkung Rosenheim 
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R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :  
 

Gegen diesen Bescheid der Stadt Rosenheim kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Rosenheim, 06.03.2025 
 
 

gez. 

 
Weinzierl 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Die Stadt Rosenheim als örtlich zuständige Straßenbaubehörde, hat folgende Straße 
als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) gewidmet: 
 
Die neugebaute Straße "Eduard-Rüber-Straße" Fl.Nr. 1630/209, 1585/4 TFL, 
1630/190, 1630/211 und 1637/2, Gemarkung Rosenheim, wird als Ortsstraße 
gewidmet. 
 
Die im Lageplan gekennzeichnete Straße "Eduard-Rüber-Straße", Fl.Nr. 1630/209, 
1585/4 TFL 1630/190,1630/211 und 1637/2, Gemarkung Rosenheim, ist entsprechend 
der städtischen Planung benutzbar hergestellt und hat die Funktion einer Ortsstraße. 
Die Stadt Rosenheim ist Eigentümerin der Straße. Sie ist   
gem. Art. 6 i.V.m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG zur Ortsstaße zu widmen. 
 
Straßenbeschreibung:  
 
Straße:      Eduard-Rüber-Straße  

 
Die Verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt als bekannt 
gegeben. 
 

 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
 
Die Widmungsunterlagen können montags und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung im Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, 

Flurnummern: 1630/209, 1585/4 (Teil), 1630/190, 1630/211, 1637/2,  
 

Anfangspunkt: Luitpoldstraße (gegenüber Hauptzollamt);  

Endpunkt: a) Westgrenze Fl.Nr. 1630/211 (Wendeanlage) 

b) beide Stichstraßen zur Münchener Straße;  

Länge:  0,671 km; 
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Fachbereich –Beitragswesen-, Zimmer 233, Königstraße 24, 2. Stock, eingesehen 
werden.  
 

 
R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :  

 

Gegen diesen Bescheid der Stadt Rosenheim kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Rosenheim, 17.03.2025 
 
 

gez. 

 
Weinzierl 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 
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